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SORGENETZWERKE

Der Begriff „Sorgenetzwerke“ versteht sich als Oberbe-
griff für verschiedene ehrenamtliche Gruppenangebote, 
die sich die Unterstützung, allgemeine Betreuung und 
Entlastung von Pflegebedür�igen, von Personen mit er-
heblichem allgemeinen Betreuungsbedarf sowie deren 
Angehörigen zum Ziel gesetzt haben.
Demenzpa�nnen und -paten sowie interna�onale Ange-
hörigentutorinnen und -tutoren fallen unter den Begriff 
des Sorgenetzwerks. 
Sie stehen nicht direkt in der Alltagsbegleitung von Men-
schen mit Demenz. 
Demenzpa�nnen und -paten sowie interna�onale Ange-
hörigentutorinnen und -tutoren werden durch eine Ko-
ordina�onskra� geschult und begleitet. 

Interna�onale Angehörigentutorinnen und -tutoren be-
gleiten ältere unterstützungsbedür�ige Menschen mit 
Migra�onshintergrund sowie deren Angehörige. 
Sie übernehmen eine Lotsenfunk�on, indem sie be-
troffene Familien beispielsweise über Angebote infor-
mieren und sie zu Behörden begleiten. 

Demenzpa�nnen und -paten handeln themen- und 
quar�ersbezogen zur Entwicklung eines gemeinsamen 
Verständnisses und einer neuen Kultur im Umgang mit 
Menschen mit Demenz.

Das Angebot der Sorgenetzwerke kann nicht über den Ent-
lastungsbetrag abgerechnet werden. 
Deshalb ist keine Anerkennung notwendig. 

Gibt es eine Förderung?

Für Sorgenetzwerke gibt es eine Förderung. 
Es können nur Angebote mit ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern gefördert werden. 
Der Antrag auf Förderung muss bis zum 31. Dezember des 
dem Förderjahr vorausgehenden Jahres beim Landesamt 
für Pflege (LfP) eingegangen sein. Der Antrag kann sowohl 
postalisch als auch elektronisch eingereicht werden. 

Träger müssen für geförderte Angebote einen Verwen-
dungsnachweis mit Sachbericht bis zum 1. April des Folge-
jahres beim LfP einreichen. 

Zweck der Förderung ist es, alterna�ve Unterstützungsan-
gebote für die häusliche Versorgung zu schaffen oder aus-
zubauen, um die Lebensqualität von Pflegebedür�igen und 
deren Angehörigen zu verbessern sowie häusliche Pflege-
arrangements zu unterstützen und zu ergänzen. 

Sorgenetzwerke werden projektbezogen durch feste Zu-
schüsse jährlich mit bis zu 10.000 Euro gefördert. 
Schulungen - mindestens 30 Schulungseinheiten (jeweils 
45 Minuten) - und Fortbildungen - mindestens vier Fortbil-
dungseinheiten (jeweils 45 Minuten) - werden mit bis zu 
35,00 Euro je Schulungs- bzw. Fortbildungseinheit geför-
dert. 

Die Förderung der Sorgenetzwerke durch den Freistaat 
Bayern wird - ebenso wie eine etwaige kommunale Förde-
rung - von der sozialen und privaten Pflegeversicherung 
verdoppelt. 
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KONZEPT ZUR QUALITÄTSSICHERUNG
Es muss ein angebotsbezogenes Konzept zur Qualitätssi-
cherung erarbeitet und vorgelegt werden. 

Aus diesem müssen sich folgende Inhalte ergeben:
• Kontaktdaten 
• Regionale Verfügbarkeit
• Zielsetzung und Zielgruppe des Angebots
• Maßnahmen des Sorgenetzwerks (Beschreibung der 

geplanten Maßnahmen, z.B. im Bereich Informa�on, 
Beratung und Sensibilisierung; im Bereich (Teilha-
be-)Angebote; im Bereich Koopera�on und Vernet-
zung; etc.)

• Informa�onen zu Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit

• Angaben zur Qualifika�on der leitenden Fachkra�
• Informa�onen zur Qualifika�on und Integra�on der 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
• Informa�onen zur Schulung, Fortbildung und Anlei-

tung der ehrenamtlich Helfenden
• Informa�onen zum Vorhandensein von Grund- und 

No�allwissen

Änderungen im Konzept müssen dem LfP mitgeteilt wer-
den. 

Sorgenetzwerke müssen regelmäßig, verlässlich und auf 
Dauer ausgerichtet sein. 

Sie müssen durch eine geeignete Fachkra� koordiniert 
und von mindestens drei geschulten ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern getragen werden.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer benö�gen 
eine angemessene und umfassende Schulung, die abhän-
gig vom jeweiligen Sorgenetzwerk ausgestaltet sein kann. 
Zusätzlich müssen die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer regelmäßig fortgebildet werden.
Da sich Sorgenetzwerke stark voneinander unterscheiden 
können, sind einheitlich durchgeführte Schulungen und 
Fortbildungen keine Fördervoraussetzung. 

Die Schulungs- und Fortbildungseinheiten müssen von ge-
eigneten Fachkrä�en durchgeführt werden und in Bayern 
sta�inden.

Es muss ein ausreichender Ha�pflichtversicherungsschutz 
bestehen. 
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Welche Fördervoraussetzungen gibt es
für Sorgenetzwerke? 


